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wesentlichen unterscheiden sich die beiden Konzepte erheblich: während 
Maximilian von einer Stärkung der kaiserlichen Regierungsgewalt ausging 
und die Stände seine Vorschläge deshalb abwiesen, war es das Anliegen des 
Oberrheiners, Kaiser und Stände verantwortlich in den politischen Ent­
scheidungsprozeß einzubinden und zur Zusammenarbeit gleichsam zu 
zwingen. Nichts macht die kritisch-professionelle Distanz des Oberrhei­
ners deutlicher, als die Forderung, dem Pfalzgrafen bei Rhein neben dem 
Kaiser den Vorsitz im consistorium imperiale einzuräumen, die Pfalzgrafen 
als ewige „enfants terribles“ unter den Reichsfürsten also wieder in die 
Pflicht zu nehmen und andererseits dem Habsburger, der ja eben (1505) den 
Pfalzgrafen überwunden und erniedrigt hatte, im Verweis auf die Rechts­
traditionen zuzumuten, mit ihm als Repräsentanten der Stände in den poli­
tischen Diskurs einzutreten. Dabei dürfte auch der regionalistische Blick­
winkel des Oberrheiners eine Rolle gespielt haben, die Erfahrung aus Jah­
ren verheerender Auseinandersetzungen am Mittelrhein und die Furcht 
vor einer weiteren Destabilisierung des politischen Gleichgewichts im 
Reiche und an den Reichsgrenzen zu Frankreich angesichts der Haus­
machtsbestrebungen Maximilians139.

Eine Regimentsreform nach den Vorstellungen des Oberrheiners hätte 
dem Reich nun in der Tat jenen „Konstitutionalismus“ beschert, den die 
Historie des ausgehenden 19. Jahrhunderts in den ständischen Reformplä­
nen ansatzweise zu erkennen glaubte140; die Wiederbelebung des kaiserli­
chen Hofgerichts als Reichsinstitution innerhalb der obersten Regierungs­
behörde band Stände und Kaiser an „gesatzte Ordnung“ und bestimmte 
ihre Stellung wie die der Ritterschaft von den verfassungsmäßigen Funktio­
nen her, denen sie bei Strafe der Amtsenthebung nachzukommen hatten141. 
Muß man hierin für die Betroffenen «ine Einschränkung des Machtanspru­
ches, eine Begrenzung der territorialstaatlichen Selbstherrlichkeit bzw. die 
Aufhebung privilegierter Freiheiten erblicken, so ergibt sich andererseits 
eine deutliche Aufwertung des Reichshofrates als Ort wyser und gelerter 
Handhabung der gesalzten rechten insgesamt und der zugeordneten Räte als
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